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Kindesunterhalt: Jugendamt setzt
Sprechzeiten aus

Die Sprechzeiten im Bereich
Beistandschaften/Beurkundungen des Jugendamtes
Marzahn-Hellersdorf müssen aufgrund erheblichen

Mehraufwands vorübergehend ausgesetzt werden. Dies ist
auf umfangreiche Berechnungen und rechtliche

Verhandlungen mit Unterhaltsverpflichteten
zurückzuführen, die infolge der Änderung der

Mindestunterhaltsverordnung zum Kindesunterhalt zum 1.
Januar 2024 erforderlich sind. Konkret bedeutet dies, dass
von Montag, den 8. April 2024, bis Freitag, den 26. April

2024, keine Termine vergeben werden können. Die
Änderung der Mindestunterhaltsverordnung zum

Kindesunterhalt hat direkte Auswirkungen auf die Arbeit
des Jugendamtes Marzahn-Hellersdorf. Neue

Berechnungsmethoden und rechtliche Verhandlungen
erfordern zusätzlichen Aufwand, wodurch die bisherigen

Sprechzeiten vorübergehend nicht aufrechterhalten
werden können. Es ist wichtig zu betonen, dass diese
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Die Sprechzeiten im Bereich Beistandschaften/Beurkundungen
des Jugendamtes Marzahn-Hellersdorf müssen aufgrund
erheblichen Mehraufwands vorübergehend ausgesetzt werden.
Dies ist auf umfangreiche Berechnungen und rechtliche
Verhandlungen mit Unterhaltsverpflichteten zurückzuführen, die
infolge der Änderung der Mindestunterhaltsverordnung zum
Kindesunterhalt zum 1. Januar 2024 erforderlich sind. Konkret
bedeutet dies, dass von Montag, den 8. April 2024, bis Freitag,
den 26. April 2024, keine Termine vergeben werden können.

Die Änderung der Mindestunterhaltsverordnung zum



Kindesunterhalt hat direkte Auswirkungen auf die Arbeit des
Jugendamtes Marzahn-Hellersdorf. Neue Berechnungsmethoden
und rechtliche Verhandlungen erfordern zusätzlichen Aufwand,
wodurch die bisherigen Sprechzeiten vorübergehend nicht
aufrechterhalten werden können.

Es ist wichtig zu betonen, dass diese vorübergehende
Aussetzung der Sprechzeiten eine direkte Folge der gesetzlichen
Änderungen ist und keine organisatorischen Gründe hat. Das
Jugendamt Marzahn-Hellersdorf arbeitet intensiv daran, die
Situation zu bewältigen und die Aussetzung der Sprechzeiten so
kurz wie möglich zu halten, um den betroffenen Familien
weiterhin bestmögliche Unterstützung bieten zu können.

Historisch gesehen ist die Neuregelung von
Unterhaltsverpflichtungen und -zahlungen immer wieder
Gegenstand von gesellschaftlichen Debatten und
Gesetzesänderungen. Die Herausforderungen, die sich aus
solchen Änderungen ergeben, zeigen sich in diesem konkreten
Fall durch die vorübergehende Aussetzung der Sprechzeiten des
Jugendamtes.

In der folgenden Tabelle sind einige wichtige Fakten und
Informationen zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung
zum Kindesunterhalt dargestellt:

| Datum der Änderung | 1. Januar 2024 |
|———————–|————————|
| Art der Änderung | Mindestunterhaltsverordnung zum
Kindesunterhalt |
| Betroffene Institution | Jugendamt Marzahn-Hellersdorf |
| Dauer der Aussetzung | 8. April 2024 – 26. April 2024 |

Es bleibt zu hoffen, dass die Bemühungen des Jugendamtes
Marzahn-Hellersdorf erfolgreich sein werden und die Aussetzung
der Sprechzeiten so gering wie möglich gehalten werden kann,
um den betroffenen Familien weiterhin die notwendige
Unterstützung zu bieten.
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